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Realität und notwenige
Grenzen der Abschiebehaft
Hartmuth Horstkotte

A bschiebungshäftlinge leben in einer doppelten
Spannung: Sie leiden unter dem Freiheitsentzug,
dessen Berechtigung sie nicht einsehen können; und

sie fürchten sich vor ihrer Abschiebung. Die Aussicht auf die
erzwungene Rückkehr in ihr Land geht mit der Angst ein-
her, dort sozial, vielleicht auch physisch nicht überleben zu
können; sie fürchten sich vor Haft im eigenen Land, einer
Haft, die schwerer zu ertragen ist als die Abschiebungshaft.
An solcher Angst ändert sich nichts, wenn deutsche Ge-
richte den Ausländern versichern, daß die subjektive Furcht
keinen objektiven Grund habe, daß es Ausweichmöglich-
keiten im eigenen Lande gebe oder daß die drohende Ver-
folgung nicht vom Staat, sondern »nur« von nichtstaatli-
cher Seite ausgehe. Manchem macht auch das erwartete
Ende von Beziehungen zu einem in Deutschland zurück-
bleibenden Menschen oder die Sorge zu schaffen, daß es im
eigenen Land für ihn oder für seine Familie nicht die not-
wendige medizinische Behandlung geben werde. Und wer
aus seiner Heimat mit dem Versprechen ausgezogen ist, in
der Ferne genug Geld für sich und die Verwandtschaft zu
verdienen, fürchtet für alle Zeit sein Gesicht zu verlieren,
wenn er als ein Gestrandeter zurückkehrt. Wer vor der Ab-
schiebung steht, während Frau und Kinder bleiben kön-
nen, findet sich vor der trostlosen Alternative, entweder
von der Familie getrennt zu werden oder seine Kinder in
eine Umgebung mitzunehmen, in der sie ebenso wie in Eu-
ropa wie Fremdlinge behandelt werden und weniger Chan-
cen haben als hier. Noch verzweifelter ist die Lage dessen,
der in Deutschland aufgewachsen, aber nicht eingebürgert
ist und nun nach einer Strafverbüßung in das Land seiner
Staatsangehörigkeit abgeschoben werden soll, das er nicht
kennt und dessen Sprache er nicht beherrscht. 

Es sind diese mannigfachen Befürchtungen, die fast jede
Abschiebungshaft für die Betroffenen so belastend macht;
wer nach ganz kurzem Aufenthalt in Deutschland in Ab-
schiebungshaft kommt, hat auch keine Möglichkeit, sich
durch Gespräche mit Besuchern zu entlasten. Barrieren der
Sprache und Mentalität behindern Kontakte zu Mitge-
fangenen. Nichts von der kathartischen Wirkung, die mehr
oder minder realistisch von der Strafhaft, ja auch von der
Untersuchungshaft erwartet wird, kann sich in der Ab-
schiebungshaft einstellen: Wer sich sagen kann, er habe
nichts strafbares getan, erlebt die Abschiebungshaft als un-
verständlich und ungerecht. Wer aus der Strafverbüßung in
die Abschiebungshaft gelangt, empfindet diese »Verlänge-
rung« seiner Freiheitsstrafe nicht minder ungerecht: Er hat
die Rechnung für seine Straftat schon bezahlt, oft mit einer
Strafhaft, die für ihn schwerer war als für Deutsche, weil
ihm mit Rücksicht auf seine Ausweisung Lockerungen ver-
sagt blieben. Schließlich gibt es diejenigen, denen die Dau-

er ihrer Abschiebungshaft ganz mit Recht als Folge bürokra-
tischen Schlendrians erscheint, insbesondere in den häufi-
gen Fällen, in denen die Behörden des Heimatlandes unbe-
greiflich lange Zeit verstreichen lassen, bis sie die
Reisepapiere ausstellen. 

Bei solchen Bedingungen ist die Abschiebungshaft, ob-
wohl sie kürzer ist als mittel- und langfristiger Strafvollzug
und manche Untersuchungshaft, für den Betroffenen eine
besondere Last; und das prägt die Atmosphäre im Abschie-
bungsgewahrsam. Ein besonderes Problem ist die Abschie-
bungshaft dementsprechend auch für diejenigen, die mit
ihrem Vollzug betraut sind. Die Abschiebungshäftlinge
brauchen dringend eine intensive Beratung, die ihnen nicht
nur ihre Situation erklärt, sondern auch psycho-soziale Un-
terstützung vermittelt. Das gilt auch für diejenigen, die im
Anschluß an Strafhaft abgeschoben werden sollen. Sie sind
zwar besser als die anderen, bei denen die Abschiebungshaft
oft überraschend kommt, auf die Situation des Freiheitsent-
zuges vorbereitet. Sie finden andererseits den Freiheitsentzug
nach Strafende besonders belastend.

Keiner weiß genau Bescheid

Die Verantwortung der Behörden, die Abschiebungshaft
beantragen, und der Gerichte, die sie anordnen sowie ihre
Dauer kontrollieren, wiegt unter diesen Umständen sehr
schwer. Da die deutschen Haftrichter die bestandskräftigen
ausländerrechtlichen Voraussetzungen der Abschiebung,
von seltenen Ausnahmen abgesehen, nicht nachzuprüfen
haben, ist der Einfluß der Ausländerbehörde, die mit der
strafprozessualen Vollstreckungsbehörde verglichen wer-
den mag, auffällig groß. Stellt sie Haftantrag, so hat der
Haftrichter nur einen ganz beschränkten Vorrat von Grün-
den, mit denen er einen solchen Antrag ablehnen kann:
Während die Strafprozeßordnung bestimmt, daß die Unter-
suchungshaft unter bestimmten, vom Haftrichter umfas-
send nachzuprüfenden Voraussetzungen angeordnet wer-
den darf (§ 112 Abs. 1 StPO), besagt § 57 Abs. 2 des
Ausländergesetzes, daß die in der Praxis vorherrschende
(Abschiebungs-) Sicherungshaft beim Vorliegen der – vom
Haftrichter nur eingeschränkt nachprüfbaren – Vorausset-
zungen des § 57 Abs. 2 Satz 1 Abschiebungshaft angeordnet
werden muß. Davon macht das Gesetz eine Ausnahme nur
in zwei sozusagen abwehrend umschriebenen und deswe-
gen selten angenommenen Fällen: Nach § 57 Abs. 2 Satz 4
ist die (Abschiebungs-) Sicherungshaft unzulässig, wenn
feststeht, daß aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertre-
ten hat, die Abschiebung nicht binnen drei Monaten zu be-
werkstelligen ist; und nach § 57 Abs. 2 Satz 3 kann von der

»Es ist merkwürdig,
daß solche recht-
lichen Besonder-
heiten, vor allem
die vom rechts-
staatlichen Straf-
prozeßrecht ab-
weichende Tendenz
zum pauschalen
Freiheitsentzug und
die Einschränkung
der richterlichen
Nachprüfung, in
der rechtswissen-
schaftlichen Diskus-
sion nicht mehr
Aufmerksamkeit
gefunden haben«

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1999-4-31
Generiert durch IP '52.15.107.148', am 29.04.2024, 19:22:33.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1999-4-31


TITEL

32 4/1999 – NEUE KRIMINALPOLITIK

Haft ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der Auslän-
der glaubhaft macht, daß er sich der Abschiebung nicht ent-
ziehen will. Sogar die Stellung eines Asylantrages steht
nach Maßgabe einer 1997 eingefügten Vorschrift des Asyl-
verfahrensgesetzes (§ 14 Abs. 4) der Anordnung und Ver-
längerung von Abschiebungshaft nicht entgegen. Zwar hat
eine Kammer des Bundesverfassungsgerichts ausgeführt,
daß auch beim Vorliegen der im Gesetz genannten Ab-
schiebungsgründe der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
im Einzelfall die Abschiebungshaft verbiete, wenn nach
den Umständen des Falles offensichtlich sei, daß sich der
Ausländer nicht der Abschiebung entziehen will.1 In der
Antragspraxis der Ausländerbehörden wird diese (aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen notwendige) Relativierung
aber keineswegs überall sichtbar, und die Fachgerichte sind
in dieser Fragen weniger entschieden gewesen als die Rich-
ter des Bundesverfassungsgerichts.2

Es ist merkwürdig, daß solche rechtlichen Besonderhei-
ten, vor allem die vom rechtsstaatlichen Strafprozeßrecht
abweichende Tendenz zum pauschalen Freiheitsentzug
und die Einschränkung der richterlichen Nachprüfung, in
der rechtswissenschaftlichen Diskussion nicht mehr Auf-
merksamkeit gefunden haben, etwa im Hinblick auf den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die damit zusam-
menhängende Regel, daß Freiheitsentzug nur als ultima ra-
tio verantwortet werden kann. Nicht minder auffällig ist,
daß die Strafvollzugsforschung bisher nicht die Verhältnis-
se in der Abschiebungshaft und im Justizvollzug, etwa der
Untersuchungshaft, vergleichend untersucht hat. Der mul-
tiethnische Mikrokosmos der Abschiebungshaft könnte
Anregungen für Konzepte der Sozialarbeit geben, welche
die Entwicklung von Alternativen zur Abschiebungshaft
fördern. Bisher sind nicht einmal die statistischen Daten
über die Abschiebungshaft in Deutschland vollständig und
zeitnah veröffentlicht worden.3 Es gibt auch keine zuver-
lässigen Informationen über den Anteil derer, die im An-
schluß an Strafhaft oder sonst nach erheblichen Straftaten
(nicht bloß nach Verstößen gegen Strafvorschriften des
Ausländerrechts) in die Abschiebungshaft gelangen. Die
Höhe dieses Anteils wird ersichtlich in der Öffentlichkeit
überschätzt. Das wirkt sich aus, wenn bei Neu- und Um-
bauten zu Zwecken der Abschiebungshaft Haushaltsmittel
für übertriebene Sicherungsmaßnahmen aufgewandt wer-
den. Schließlich bedarf die Frage der Haftfähigkeit und die
noch schwierigere Problematik der Reisefähigkeit vertiefter
wissenschaftlicher Durchdringung, insbesondere durch die
psychiatrische Wissenschaft; die Informationen über die
nicht ganz seltenen Suizide und Suizidversuche in der Ab-
schiebungshaft sollten systematisch ausgewertet werden. 

In Deutschland sind solche Impulse, was die systemati-
sche Aufarbeitung angeht, bisher nur in kleinen Kreisen
von Fachleuten des Ausländerrechts, der Sozialwissen-
schaft und der Strafvollzugspsychiatrie, aufgenommen
worden. Was die Juristen angeht, so ist zur Abschiebungs-
haft aus den Universitäten, abgesehen von der Kommen-
tierung des § 57 AuslG durch Hailbronner (Konstanz),
nicht viel zu hören. Um so wichtiger sind die auf diesem
Gebiet publizierten Arbeiten von Rechtsanwälten und
Richtern,4 Zusammenstellungen der Zentralen Dokumenta-
tionsstelle der freien Wohlfahrtspflege für Flüchtlinge in
Siegburg (ZDWF),5 Tagungsberichte der Katholischen Aka-
demie Stuttgart – Hohenheim6 und, last but not least, die
umsichtige Sammlung der Rechtsprechung in Publikatio-
nen, von denen hier der Informationsbrief Ausländerrecht
genannt sein soll. Die Hauptlast der Durchdringung dieses

problematischen Rechtsgebiets tragen die Gerichte, die in
Abschiebungssachen tätigen Rechtsanwälte, die Beratungs-
stellen, die Mitarbeiter der Ausländerbehörden und die
vielen Vereinigungen und Einzelpersonen, die sich in der
Frage der Abschiebungshaft engagieren. Bei ihnen allen
hat sich ein bemerkenswertes Maß von Erfahrung, auch
von kritischer Beurteilung der bestehenden Verhältnisse,
angesammelt. Die Rechtswissenschaft und die Sozialwis-
senschaften könnten dazu beitragen, daß diese Erfahrun-
gen und Reflexionen gesammelt, strukturiert und in einen
vertieften Dialog mit den Entscheidungsträgern in Gesetz-
gebung, Politik und Verwaltung eingebracht werden. Liest
man in den Materialien der ausländer- und asylrechtlichen
Gesetzgebung seit den achtziger Jahren, so stellt sich der
Eindruck ein, daß die Erfahrungen praktischer Rechtsbera-
tung und Sozialarbeit weitgehend vernachlässigt wurden,
während in erster Linie politische (auch wahltaktische)
Opportunitätserwägungen und sodann das systematisie-
rende Denken der Ministerialbürokratie Triebkräfte der Ge-
setzgebung gewesen sind.

Internationaler Erfahrungs- und Meinungsaustausch

Ein Anstoß zu breiterer Befassung der Rechtswissenschaft
und der Sozialwissenschaften mit Fragen des Abschiebungs-
gewahrsams könnte die Konferenz gewesen sein, die im No-
vember 1997 Praktiker der Sozialarbeit, der Beratung und der
Seelsorge in der Abschiebungshaft, Wissenschaftler der ver-
schiedenen Fakultäten, und (niederländische) Politiker in
Tilburg zusammengeführt hat. Der internationale Meinungs-
und Erfahrungsaustausch deckte erhebliche Unterschiede in
Häufigkeit, Dauer, Vollzug und rechtlicher Gestaltung der
Abschiebungshaft auf. Unterschiede in der rechtlichen Ge-
staltung betreffen u.a. die Zuständigkeit für Haftanträge
(Ausländerbehörde, Polizei), den Handlungsspielraum (Er-
messensspielraum) der zuständigen Behörde und die Instru-
mente rechtlicher Kontrolle (Aufsichtsgremien, Gerichte,
Ombudsleute). Manche ausländischen Kontrollsysteme
scheinen die Nachprüfung der Abschiebungsvoraussetzun-
gen und der Haftgründe, anders als in Deutschland, in eine
Hand zu legen. All das bedarf gründlicher Untersuchung mit
den Methoden der Rechtsvergleichung. 

Gegenstand des internationalen Meinungsaustausches
sollte auch die intensivere Prüfung der Frage sein, wie die
Europäische Menschenrechtskonvention auf die Praxis der
Abschiebungshaft einwirkt. Die breite Fassung des Art.5
Abs.1 lit. e der Konvention führt, sofern Art. 5 Abs. 2 und 4
(Unterrichtung über den Grund der Festnahme in ver-
ständlicher Sprache; Zugang zum Gericht) beachtet wer-
den, nicht unmittelbar zu Restriktionen der Haftpraxis;
und die Schutzvorschriften für strafrechtlich Beschuldigte
(Art. 5 Abs. 3, Art. 6 Abs. 3 der Konvention) sind nach
ihrem Wortlaut nicht direkt auf andere Formen des Frei-
heitsentzuges anwendbar. Doch herrschte auf der Tilburger
Konferenz Übereinstimmung darüber, daß Abschiebungs-
häftlinge mindestens dieselben Rechte genießen müßten
wie diejenigen, die unter dem Verdacht einer Straftat in
Haft genommen worden sind. Für diese mit Gleichheits-
gründen belegte Forderung spricht in der Tat alles. Desglei-
chen sollte, unterstützt von dem im kontinentaleuropäi-
schen Verfassungsrecht allgemein anerkannten Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit, der favor libertatis beachtet wer-
den, welcher der gesamten Menschenrechtskonvention
zugrunde liegt. Dann könnte sich auch eine Auslegung des
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(auf die Abschiebungshaft direkt anwendbaren) Artikels 5
Abs. 4 der Konvention in dem Sinne ergeben, daß der Ab-
schiebungshäftling einen Anspruch auf eine umfassende ge-
richtliche Prüfung der Frage hat, ob der Freiheitsentzug,
wie die Konvention sagt, rechtmäßig ist.

Was mindestens zu tun wäre

Folgerungen für die Gestaltung des deutschen Rechts und
der Praxis der Abschiebungshaft, die den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit und den Geist der Europäischen Men-
schenrechtskonvention berücksichtigen, sind vor allem: 

a) Der Gesetzgeber sollte die Abschiebungshaft aus-
nahmslos ausdrücklich davon abhängig machen, daß der
begründete Verdacht besteht, der Ausländer werde sich
sonst der Abschiebung entziehen. § 57 Abs. 2 Nr. 1 AuslG
(Abschiebungshaft nach illegaler Einreise) müßte dann ent-
fallen. In der Antragspraxis der Ausländerbehörden und in
der Entscheidungspraxis der Haftrichter sollten als Ver-
dachtsgründe nicht, wie es bisher häufig geschieht, die Ein-
reise mit falschen Papieren, die unerlaubte Arbeitsaufnahme
oder der späte Zeitpunkt des Asylgesuches ausreichen; sol-
che Verhaltensweisen lassen sich leicht aus der Lage eines
Flüchtlings erklären, der anders nicht sein Land verlassen
konnte und bei der Arbeitsaufnahme unter dem Druck der
Geldforderung des Schleusers gestanden hat.

b) Die Höchstfrist der Abschiebungshaft7 sollte verkürzt
werden, etwa auf eine Frist von drei Monaten, die auf höch-
stens sechs Monate verlängert werden können, sofern der
Ausländer seine Abschiebung hintertreibt. Fälle, in denen
heute die Abschiebungshaft länger als drei Monate dauert
und gar die Sechsmonatsfrist überschreitet, sind überwie-
gend Problemfälle, bei denen dann auch bis zum Ablauf der
Sechsmonatsfrist keine Abschiebung erfolgen kann und die
Abschiebungshaft später durch Entlassung endet. 

c) Mütter von Säuglingen und kleinen Kindern, Schwan-
gere und Jugendliche unter sechzehn Jahren sollten kraft
Gesetzes von der Abschiebungshaft ausgeschlossen werden.
Bei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren sollte in al-
ler Regel eine Alternative zur Abschiebungshaft gesucht
werden; müssen sie ausnahmsweise in Abschiebungshaft
genommen werden, so sollte diese unter keinen Umständen
zwei Monate übersteigen. 

d) Beim Verdacht einer Straftat ist darauf zu achten, daß
die Abschiebungshaft nicht, wie es in der Praxis gelegent-
lich vorkommt, als Surrogat für die Untersuchungshaft
mißbraucht wird, etwa aus der polizeilichen Erwägung her-
aus, Abschiebungshaft sei »leichter zu bekommen« als Un-
tersuchungshaft. 

e) Die durch Art. 5 Abs. 4 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention nahegelegte umfassender gerichtliche
Nachprüfung aller Voraussetzungen des Freiheitsentzuges
spricht dafür, die ausländer- und haftrechtliche Prüfung in
die Hand eines einziges Gerichts zu legen, zweckmäßiger-
weise des Verwaltungsgerichts.8

f) Bei denen, die im Anschluß an die Verbüßung oder
Teilverbüßung ihrer Strafhaft abgeschoben werden sollen,
ist zur Vermeidung oder Abkürzung der Abschiebungshaft
schon geraume Zeit vor dem vorgesehenen Ende der Straf-
vollstreckung dafür zu sorgen, daß die für die Abschiebung
notwendigen Papiere (Pässe usw.) rechtzeitig zur Verfügung
stehen; in der Praxis scheinen die Ausländerbehörden damit
oft erst anzufangen, wenn der Ausländer bereits in die Ab-
schiebungshaft überführt worden ist. 
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g) Von besonderer Bedeutung, auch unter dem Aspekt
einer entsprechenden Anwendung von Art. 6 Abs. 3 lit. c
der Europäischen Menschenrechtskonvention, ist die
sachgemäße rechtliche Beratung unabhängig von den fi-
nanziellen Möglichkeiten des Häftlings. Das Engagement
von Rechtsanwaltsgruppen und Einzelpersonen bei der
kostenlosen Beratung ist hoch zu schätzen. Für den mittel-
losen Häftling bleibt aber die Schwierigkeit, einen Rechts-
anwalt zu finden, der ihn nicht nur ein oder zweimal
berät, sonder auch nach schriftsätzlicher Vorbereitung in
der Verhandlung vor dem Haftrichter auftritt und gegebe-
nenfalls Beschwerde einlegt, unter Umständen auch
schriftliche Anträge bei der Ausländerbehörde stellt. So-
weit ersichtlich, reicht das Verfahren zur Bewilligung von
Beratungs- und Prozeßkostenhilfe nicht aus, um eine aus-
reichende rechtliche Unterstützung (legal assistance im
Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention), bei
der es meist auf Schnelligkeit ankommt, zu gewährleisten;
ein praktisches Hindernis ist oft auch die Abgelegenheit
der Einrichtungen des Abschiebungsgewahrsams. Eine
umfassende Bestandsaufnahme unter vergleichender Ein-
beziehung der Rechtsberatung im Zusammenhang mit der
asylrechtlichen Flughafenregelung ist dringend erforder-
lich. Solange die rechtliche Unterstützung de facto un-
zureichend ist, sollte die nicht von Rechtsanwälten
kommende rechtliche Unterstützung, etwa durch ehren-
amtliche Besucher, studentische Projektgruppen, andere
Initiativen oder Seelsorger, nicht unter Berufung auf das
Rechtsberatungsgesetz abgewehrt werden.9

Rahmenbedingungen

Viele Probleme, die in der Abschiebungshaft deutlich wer-
den, liegen freilich im Vorfeld der Bestimmungen über die
Abschiebungshaft. Das gilt für die objektive Interpretation
der Asylvoraussetzungen. Die psychische Verfassung der
Flüchtlinge mit abgelehntem Asylbegehren zeigt, daß die
subjektive Komponente der begründeten Furcht, wie sie
etwa die Genfer Flüchtlingskonvention (Art. 33 Abs. 1) be-
nennt, der Realität viel näher kommt. Dasselbe gilt für die
vom Europäischen Gerichtshof vorgegebene Gleichset-
zung staatlich und staatsähnlich organisierter Verfol-
gung,10 der sich die deutsche Rechtsprechung einstweilen
noch in schwer verständlichere Weise widersetzt.11 Strafta-
ten geringer Schwere, zumal Verstöße gegen das Ausländer-
und Asylverfahrensgesetz und typische Begleittaten bei
Flucht aus dem Heimatland (Gebrauch falscher Papiere),
sollten für keine Personengruppe ein Ausweisungsgrund
sein; der Ausweisungsschutz hier geborener oder seit ihrer
Kindheit hier lebender Ausländer sollte über das geltende
Recht (§§ 47, 48 AuslG) hinaus erweitert werden. Die ärzt-
lichen Dienste der Abschiebungshaft würden entlastet,
wenn mehr Bedacht auf den Grundsatz der internationa-
len und deutschen Rechtsprechung genommen würde,
daß ein Abschiebungshindernis besteht, wenn zu befürch-
ten ist, daß eine bedrohliche Krankheit im Heimatland des
Ausländers nicht wirksam behandelt werden kann.12

Gestaltung des Vollzugs

In Deutschland gibt es zwei verschiedene Formen des Voll-
zugs von Abschiebungshaft: In Berlin, Brandenburg und
Bremen wird die Abschiebungshaft in besonderen Ge-

wahrsamseinrichtungen vollzogen, die dem Innenressort
zugeordnet sind. In den anderen Ländern mit Ausnahme
von Rheinland-Pfalz leistet der Justizvollzug den Auslän-
derbehörden beim Vollzug der Abschiebungshaft Amtshil-
fe durch Aufnahme der Ausländer in seine Einrichtungen;
dabei handelt es sich um Einrichtungen, von denen einige
ausschließlich diesem Zweck dienen (etwa in Nordrhein-
Westfalen), andere dagegen neben den Abschiebungshäft-
lingen auch Straf- oder Untersuchungsgefangene beher-
bergen, wobei es unterschiedliche Grade der Trennung
beider Gruppen gibt. Der Gesichtspunkt, daß den Abschie-
bungshäftlingen die Freiheit nicht wegen einer strafbaren
Handlung entzogen wird, spricht für die strikte Abkopp-
lung der Abschiebungshaft vom Justizvollzug. Anderer-
seits gibt es zu denken, daß man in korrekt geführten poli-
zeilichen Gewahrsamseinrichtungen regelmäßig von
Häftlingen, die vorher in Strafhaft waren, die Meinung
hört, in der Strafhaft sei alles besser gewesen. Ein Grund
dafür sind sicher die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten
der Strafgefangenen. In langen Jahren der Strafhaft mögen
sich Vertrauensbeziehungen zu Vollzugskräften entwickelt
haben, die jetzt in der Abschiebungshaft vermißt werden.
Auch mag die Zeit der Strafverbüßung den Ausländern im
Rückblick insofern entspannter erscheinen, als die Ab-
schiebung damals noch in weiter Ferne lag, vielleicht
nicht einmal erwartet wurde. Es kann aber auch ein at-
mosphärischer Grund mitspielen: Im Strafvollzug, wo
man eine lange Erfahrung mit den Umständen und Folgen
des Freiheitsentzuges hat, werden viele Dinge gelassener
gesehen, die im Verantwortungsbereich der Innenressorts
als Sicherheitsprobleme aufgefaßt werden. Sicherheitsa-
spekte sind, wenn polizeiliches Denken die Strategie be-
stimmt, oft dominierend; im Strafvollzug sind sie ein
Gesichtspunkt unter vielen. So kann es in der Abschie-
bungshaft zu einer Überspannung der Sicherheitsanforde-
rungen und zu dem paradoxen Zustand kommen, daß
Sicherheitsaspekte dort fühlbarer in das tägliche Leben der
Häftlinge eingreifen als in der Untersuchungs- und Straf-
haft. Beispiele aus polizeilich verwalteten Gewahrsamsein-
richtungen sind die doppelte Vergitterung der Fenster
(drinnen und draußen) und der regelhafte Einsatz von
Trennscheiben bei Besuchen. Der Zustand ist paradox und
auch rechtlich problematisch, weil viele Abschiebungs-
häftlinge unbescholtene Bürger sind. Das gilt jedenfalls,
wenn man von den Verstößen gegen das Ausländerrecht
absieht, die zwar in kaum vertretbarem Maße zu straf-
rechtlichen Tatbeständen aufgestockt worden sind, nach
der Struktur und Schwere der Verstöße aber nichts als
schlichter Ungehorsam vom Gewicht einer Ordnungswid-
rigkeit sind. 

Andererseits muß hervorgehoben werden, daß die Ver-
hältnisse in den Ländern, in denen die Justizverwaltung
für den Vollzug der Abschiebungshaft verantwortlich ist,
keineswegs voll befriedigen. Der Europäische Ausschuß für
die Verhütung von Folter und unmenschlicher und ent-
würdigender Behandlung oder Bestrafung hatte 1996 u.a.
Einrichtungen des Abschiebungsgewahrsams in Berlin
und in Mecklenburg besucht. Sein Bericht vom 21. No-
vember 1997 enthielt die nachdrückliche Empfehlung, die
Unterbringung von Abschiebungshäftling in einem meck-
lenburgischen Gefängnis zu beenden, während sich die
Beurteilung der (vom Innenressort betriebenen) Berliner
Einrichtung auf Einzelfragen bezog. In den Ländern, in
denen die Verantwortung für den Abschiebungsgewahr-
sam bei der Justiz liegt, sollte auf eine strikte räumliche

»Von besonderer
Bedeutung, auch
unter dem Aspekt

einer entsprechenden
Anwendung von

Art. 6 Abs. 3 lit. c
der Europäischen
Menschenrechts-

konvention, ist die
sachgemäße recht-

liche Beratung
unabhängig von
den finanziellen

Möglichkeiten des
Häftlings«

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1999-4-31
Generiert durch IP '52.15.107.148', am 29.04.2024, 19:22:33.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1999-4-31


Trennung von Abschiebungshaft und Justizvollzug geachtet
werden. Auch hier gilt, daß die Abschiebungshaft keine
Sanktion für Fehlverhalten ist.13 Ein Kontakt der verschie-
denen Häftlingsgruppen ist nur akzeptabel, soweit den Ab-
schiebungshäftlingen dadurch der Zugang zu Arbeits-, Be-
schäftigungs- und Sportangeboten ermöglicht wird. Zu
einer solchen Verdeutlichung des besonderen Charakters
der Abschiebungshaft sind einige Länder, in denen die Ju-
stizverwaltung zuständig ist, noch nicht gelangt. 

Ausstattung und ärztliche Versorgung

Über die Ausstattung der Hafteinrichtungen sei hier nur so
viel gesagt, daß die Häftlinge auch bei voraussichtlich kurz-
em Aufenthalt ein Schränkchen als Element einer minima-
len Privatsphäre haben müssen, daß wegen der Vielfalt der
Vorbehalte gegen bestimmte Speisen Teeküchen für die An-
fertigung eigener Mahlzeiten mit gekauften Zutaten einge-
richtet werden sollten und daß besonders gravierende Spei-
setabus, zumal im Hinblick auf Schweinefleisch, bei der
von der Anstalt gelieferten Kost berücksichtigt werden
müssen. Die Bildung ethnischer vertrauter Gruppen ist zu
fördern, kleinere Schlafräume als solche mit drei Betten
sollten vermieden werden. Freie Bewegungsmöglichkeit des
Abschiebungshäftlinge in einem größeren Gebäudeteil
oder auf dem ganzen Gelände ist ratsam, Einschluß in die
Zellen für 23 Stunden indiskutabel. Von medizinisch be-
gründeten Ausnahmen abgesehen, ist die Einzelhaft von
Abschiebungshäftlingen, sofern sie nicht vom Häftling ge-
wünscht wird, nicht akzeptabel.

Ein erheblicher Anteil der Beschwerden von Abschie-
bungshäftlingen betrifft die ärztliche Versorgung: 

a) Hierzu ist zunächst zu sagen, daß die in den Einrich-
tungen des Abschiebungsgewahrsams arbeitenden Ärzte,
soweit ersichtlich, unter schwierigen Verhältnissen, zu de-
nen auch die Probleme der sprachlichen Verständigung
gehören, um eine effektive Behandlung bemüht sind.
Wahrscheinlich trägt auch die erzwungene Untätigkeit sehr
vieler Abschiebungshäftlinge zu Erwartungen bei, die von
Ärzten jedenfalls bei dem derzeitigen Arzt/Patienten-
Schlüssel nicht erfüllt werden können. Trotzdem sind die
Klagen im Kern berechtigt: Bei den gegebenen Verhältnis-
sen ist es den Ärzten kaum möglich, den gesundheitlichen
Problemen, die oft eine psychische Komponente haben,
auf den Grund zu gehen. Die ärztliche Tätigkeit müßte von
psychosozialer Beratung durch Fachkräfte flankiert werden.
Sie ist als Kriseninterventionen und auch für die Stützung
von Langzeithäftlingen kaum entbehrlich. Dasselbe gilt für
die dringend erforderliche Suizidprophylaxe. Psychiater ha-
ben im Abschiebungsgewahrsam eine diagnostische Aufga-
be, die weit über die üblichen gutachterlichen Äußerungen
zur Haftfähigkeit hinausgehen. Wer durch eine Einrichtung
der Abschiebungshaft geht und das zwanglose Gespräch
mit den Insassen sucht, ist oft bestürzt darüber, wie viele
von ihnen offenkundige Symptome erheblicher psychi-
scher Störungen oder geistiger Behinderung aufweisen und
in ein psychiatrisches Krankenhaus oder Heim gehören.
Auch aus diesem Grunde ist eine Aufnahmeuntersuchung
aller Abschiebungshäftlinge unerläßlich; sie fehlt jedenfalls
in den Ländern, die sich nicht an der entsprechenden Rege-
lung für den Vollzug von Straf- und Untersuchungshaft ori-
entieren. Im Hinblick auf Infektionskrankheiten, etwa die
in Osteuropa verbreitete Tuberkulose, dient die routi-
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nemäßige Eingangsuntersuchung auch dem Schutz des Per-
sonals. Was den Stellenschlüssel angeht, so sollte es sich
von selbst verstehen, daß für jede selbständige Gewahrsam-
seinheit mindestens ein hauptamtlicher Arzt und nachts
sowie an den Wochenenden ein ausgebildeter Sanitäter zur
Verfügung stehen muß. 

b) Ungelöste Probleme gibt es im Bereich der Kostentra-
gung für medizinische Behandlung. Sie werden den Betei-
ligten zumal dann schmerzlich bewußt, wenn der Kosten-
träger eine notwendige, vielleicht schon vor der
Inhaftierung verordnete und begonnene, Heilbehandlung
mit der Begründung ablehnt, sie könne auch im Heimat-
land durchgeführt (fortgesetzt) werden. Dabei hat es sich,
soweit ersichtlich, bisher nicht um die Verweigerung einer
lebensrettenden oder zur Abwendung eines sehr schweren
Dauerschadens unaufschiebbare Behandlung gehandelt.
Gleichwohl ist die Ablehnung der Behandlung, die andere
Ärzte für indiziert gehalten haben, für den unter Leidens-
druck stehenden Häftling nicht verständlich; hinzu kommt
die Unsicherheit, wie lange sich die Abschiebungshaft hin-
ziehen wird und ob im Heimatland überhaupt die Möglich-
keit einer sachgemäßen Therapie besteht. Würde es zu einer
drastischen Verkürzung der Abschiebungshaft kommen,
wäre das Problem etwas entschärft. Gelegentlich ist die Nei-
gung der Ausländer- und Vollzugsbehörden zu beobachten,
sich durch Entlassung aus der Abschiebungshaft des Pro-
blems zu entledigen.

c) Das mancherorts hoch streitige Problem, ob und unter
welchen Voraussetzungen Abschiebungshäftlinge auf ihre
Kosten einen Arzt ihrer Wahl hinzuziehen dürfen, sollte
durch großzügige und unbürokratische Gestattung gelöst
werden. Jede Engherzigkeit verschlechtert hier die Atmo-
sphäre in der Anstalt; die gelegentlich im Strafvollzug
geäußerte Befürchtung, der anstaltsfremde Arzt störe die
Kohärenz und damit die Erfolgschancen des Behand-
lungsteams, ist in der Abschiebungshaft, die kein Behand-
lungsziel im Sinne des Strafvollzugsgesetzes hat, gegen-
standslos. 

d) Bei der Tilburger Konferenz wurde empfohlen, die in
der Abschiebungshaft behandelnden Ärzte von der Begut-
achtung der Reisefähigkeit auszuschließen. Darüber läßt
sich streiten. Der These wäre im Interesse des Vertrauens-
verhältnisses zwischen Arzt und Patient zuzustimmen,
wenn gesichert wäre, daß der externe Gutachter die Grund-
lagen für diese oft lebensentscheidende Beurteilung ebenso
gut gewinnen kann wie der interne Arzt, der den Betroffe-
nen vielleicht jeden Tag gesehen hat. Die realen Verhältnis-
se lassen daran zweifeln. 

Nicht nur aus solchen pragmatischen, sondern aus prin-
zipiellen Gründen ist der zuletzt vom Deutschen Ärztetag14

bekräftigten These zuzustimmen, daß es unärztlich ist,
wenn Ärzte Medikamente verabreichen, mit denen Wider-
stand bei der Abschiebung verhütet oder unterbunden wer-
den soll. Geschieht die Verabreichung, insbesondere durch
Injektion, gegen den Willen oder ohne Wissen des Betroffe-
nen, so ist sie strafbar, weil es keine (etwa mit § 81a StPO
oder §101 StVollzG vergleichbare) rechtliche Grundlage für
einen solchen Zwangseingriff gibt. Daß die Ruhigstellung
durch Knebelung (»gagging«) menschenrechtswidrig im
Sinne des Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion ist, hat der Europäische Ausschuß für die Verhütung
von Folter und unmenschlicher oder entwürdigender Be-
strafung und Behandlung in einem Spanien betreffenden
Bericht15 festgestellt. 

»Der Zustand ist
paradox und auch
rechtlich proble-
matisch, weil viele
Abschiebungshäft-
linge unbescholte-
ne Bürger sind.
Das gilt jedenfalls,
wenn man von
den Verstößen
gegen das
Ausländerrecht
absieht«
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Arbeit, Beschäftigung und seelische Betreuung

Arbeit für diejenigen, die arbeiten wollen, ist gerade unter
den speziellen psychischen Bedingungen der Abschie-
bungshaft eine wesentliche Erleichterung für die Häftlinge.
Oft wird gesagt, die hohe Fluktuation und die Kürze der Ab-
schiebungshaft mache die Organisation von Arbeit unmög-
lich. 

Tatsächlich bleiben viele nur einige Tage oder wenige
Wochen in Abschiebungshaft. Die Höchstfrist der Abschie-
bungshaft beträgt aber in Deutschland, sechs Monate und,
sofern der Ausländer »seine Abschiebung verhindert«,
nicht weniger als achtzehn Monate (§ 57 Abs. 3 AuslG).
Wenn auch eine Haftdauer von mehr als einem Jahr selten
ist, so wird man doch den Anteil der Häftlinge, die mehr als
sechs Monate in der Abschiebungshaft zubringen, auf zehn
bis 20 Prozent schätzen dürfen; bei ihnen verlängern insbe-
sondere Probleme der Paßbeschaffung und Identitätsfest-
stellung die Haft. Werkstätten für sie, vielleicht auch für
weniger lange Einsitzende, lassen sich organisieren, wie
etwa die Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen und den Nie-
derlanden zeigen. Dazu sind nicht unbedingt Werkhallen
nötig, wie sie etwa im Abschiebungsgewahrsam in einem
ehemaligen Gefängnisgebäude in Tilburg/Niederlande ge-
nutzt werden können. Die Einrichtung handwerklicher Ar-
beitsplätze würde Talente aktivieren, auch eine Hilfe für das
Weiterkommen im Heimatland sein. Einfache Beispiele
sind Flick- und Schusterstuben.

Was andere Formen der Beschäftigung angeht, so ist die
Vielzahl der Herkunftsländer kein Hindernis für Kurse in
einfachen Techniken des Rechnens oder für Sprachkurse,
die dazu beitragen können, daß die schon kurz nach ihrer
Einreise Gestrandeten wenigstens elementare Deutsch-
kenntnisse als Ertrag ihres Aufenthalts mit nach Hause
nehmen. Sportlehrer könnten dafür sorgen, daß nicht nur
Fußballspieler die Freistunden zu sinnvoller Bewegung nut-

TITEL

36 4/1999 – NEUE KRIMINALPOLITIK

»Der Europäische
Ausschuß für die

Verhütung von Folter
und unmenschlicher
und entwürdigender
Behandlung oder Be-
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gewahrsams in Berlin
und in Mecklenburg
besucht. Sein Bericht

vom 21. November
1997 enthielt die

nachdrückliche Emp-
fehlung, die Unter-
bringung von Ab-

schiebungshäftlingen
in einem mecklen-

burgischen Gefängnis
zu beenden«

zen; in Berlin ist bei den Frauen eine Theatergruppe mit
auswärtiger Anleitung im Entstehen. 

Sozialarbeiter gehören zu den wichtigsten Bezugsperso-
nen der Abschiebungshäftlinge. Den Verfasser drängen sei-
ne Beobachtungen in Berlin zu der Bemerkung, daß die So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eine bewundernswerte
Arbeit leisten. Ihr Aufgabenfeld reicht von der Kriseninter-
vention über die Herstellung von Kontakten mit Angehöri-
gen oder Vermietern bis zur Ausstattung der Abzuschieben-
den mit Weiterreisegeld und Kleidung. Sie beschaffen und
verteilen Lesestoff. Das Hauptproblem ist die unzulängli-
che Zahl der Sozialarbeiter; ein Schlüssel von einer Sozialar-
beiterin/einem Sozialarbeiter auf je 100 Abschiebungshäft-
linge ist anzustreben. 

Glücklicherweise gibt es in Einrichtungen des Abschie-
bungsgewahrsams Seelsorger, die neben der Seelsorge im
Gespräch und in Andachten Bemerkenswertes in der Be-
gleitung und Beratung von Häftlingen, gerade auch in den
verzweifelten Fällen, leisten. Hervorzuheben sind auch eh-
renamtliche Besucher. Daß bei ihnen die Konfrontation
mit den Schicksalen der Abschiebungshäftlinge zu kriti-
scher Betrachtung der Institution im ganzen führt, kann
nicht überraschen. Solche Kritik sollte auch dann, wenn sie
im Einzelfall als ungerecht empfunden wird, von den Ver-
antwortlichen ernst genommen und geprüft werden. Der
Informationsgewinn, der aus der Verschiedenheit der Per-
spektiven folgt, ist für die Weiterentwicklung der Abschie-
bungshaft, also für ihre Humanisierung und Reduzierung,
nicht zu unterschätzen.

Hartmuth Horstkotte ist Vorsitzender des externen Beirats für
den Abschiebungsgewahrsam im Lande Berlin (seit dem Früh-
jahr 1997). Beruflich ist der Verfasser bis zum Eintritt in den
Ruhestand (1996) als Richter mit Strafsachen befaßt gewesen.
Er lehrt als Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin
Straf- und Strafprozeßrecht
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